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Wien , 30 , April 1940«

Milchfälsqher vom Marktamt gestellt

Daß der " goldeneMittelweg nicht der beste ist , wenn es sich
um . Milch und Wasser handelt , darüber wird nun ein Rudolfsheimer
Milchhändler nachdenken können , den das Marktamt der Stadt Wien
bei einer unerhörten Milchfälschung ertappt hat»

Eine Hausfrau hatte dem Marktkommissär auf dem Meiselmarkt
entrahmte Frischmilch ( Magermilch ) aus dem Milchsondergeschäft
Josef Müller gebracht , die eigentlich mehr ein blaues Wasser als
Milch war » Die überraschend durchgeführte Milchkontrolle ergab,
daß die iin Ausschankgefäß des Händlers vorhandenen 2 Liter Mager¬
milch mit fast 1 Liter Wasser vermengt waren . Es kann festge¬
stellt werden , daß in Wien Milchfälschungen dank der stets scharf
zugreifenden Lebensmittelpolizei nur vereinzelt Vorkommen , Auch
J « Mn wurde vom Marktamt der Staatsanwaltschaft zur Anzeige ge¬
bracht »
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Ein erfolgreiches Straßenbahnerkonzert

Der Kameradschaftschor der Wiener Städtischen Straßenbahnen,
der am 13 , April im Großen Musikvereinssaal in einer wohlgelunge •
nen Veranstaltung vor die Öffentlichkeit trat , hat den Reingewinn
T * /oieses Konzertes im Betrag von 1400 Reichsmark der HSV zur Ver-
fügung gestellt.

000O000



Rath aus - Korre spondenz Wien , 30 , April 1940,

EiMahlungs - und Abfuhrtermine der Wiener städtischen

Steuern und Abgaben im Bai 1940

Tag i Ab gab e :

3 , Bodenwertabgabe

Grundsteuer:

Arealsteuer : ■

Dem Abgabepflichtigen obliegende
Handlung:

Einzahlung des 2 « Viertels 1940 der
Bodenwertabgäbe von unverbauten Grund¬
flächen und der Bodenwertabgabe von
verbauten Liegenschaften
Einzahlung des 2 . Viertels 1940 der
Grundsteuer in den neueingemeindeten
Gebieten

Einzahlung des 2 . Viertels 1940

6o Bürgersteuers

10 « Bürgersteuer:

Ge trankeSteuer:

V e r gnügungs s t eue r

Abfuhr der von den Arbeitgebern im Mo¬
nat April entsprechend den Eintragun¬
gen auf den Lohnsteuerkarten 1940 von
ihren Arbeitnehmern einbehaltenen
BUrgersteuerteilbe träge

Einzahlung der 2 » Rate der in den Bür¬
gersteuerbescheiden 1940 angefOrder-
t en Bürge rsteuert eilbe trage

Einzahlung der Steuer für die irn Ko-
nat April abgegebenen steuerpflich¬
tigen Getränke

Einzahlung der Steuer für die Zeit vom
16 * bis 30,April für Betriebe mit Wie¬
derkehr enden V eranstaltungen

15 * Gewerbesteuer

Lohnsummensteuers
Mietaufwandsteuer:

Mie t zin s s teue r

H aus gr o s ch e nab gab e
Kanalräumungs ge-
bühren:

0 o1oniage büh r;

Einzahlung des 1 , Viertels 1940

Einzahlung für den Monat April
Abfuhr der von den Mietern für den lo-
nat Mai eingehobenen und Einzahlung
der auf die selbstbenützten Räume des
Hauseigentümers für den Monat Mai ent¬
fallenden Steuerbeträge
Abfuhr der von den Mietern für das 2,
Kalendervierteljahr eingehobenen und
Einzahlung der auf die selbstbenütz¬
ten Räume des Hauseigentümers für das
2 , Kalendervierteljahr entfallenden
Steuerbeträge
Einzahlung für den Monat Mai
Einzahlung für den Monat
April
Einzahlung für den Monat Mai



Kat hau s - Ko rre spondenz Wien , 30 * April 1940

Abgabe : Sem Abgabepflichtigen obliegende
Handlung:— —-i— "<■■■**■. '■- - - ■ ' - -- — .... . . . _

25 . Vergnügungssteuer : Einzahlung der Steuer für die Zeit
vom l . bis 15 * Mai für Betriebe mit
wiederkehrenden Veranstaltungen

1 . - 51 . Eeuerwehrbeitrag : Abfuhr für den Monat April

An die Schriftleitungen ! Eicht zu veröffentliehen!

Sie hiernib bekanntgegebenen Einzahlungs - und Abfuhr-
termine der Wiener städtischen Steuern und Abgaben im Mai
1940 sollen in erster Linie zur Information der Schriftleitun-
gen und zur etwaigen Verwertung im redaktionellen Teil unter
Hinweis darauf dienen , daß das Versäumnis der rechtzeitigen
Einzahlung der verschiedenen Steuern und Abgaben für die Steuer
träger zur Aufrechnung von Verzugsgebühren führt und daß daher
die monatliche Erinnerung an das . Fälligwerden der einzelnen
Steuern und Abgaben von dem Leser wohl begrüßt werden wird.

Eine gebührenpflichtige Anzeige kommt nicht in Frage.
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